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Markenrechtliche Grundlagen



Individualmarke

§ 3 MarkenG: als Marke schutzfähiges Zeichen.

(1) Als Marke können alle Zeichen (…) geschützt werden,
die geeignet sind, Waren und Dienstleistungen eines
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.

� Herkunftsfunktion

� Garantiefunktion?

Mit starken Marken geht ein Qualitätsversprechen einher.

Herkömmliche Markenkategorien



Kollektivmarke

§ 97 MarkenG: Kollektivmarken
(1) Als Kollektivmarke können alle als Marke schutzfähigen Zeichen (…)

eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder

Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke

von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder

geografischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren

sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.

- Herkunftsfunktion
- Garantiefunktion? 

Qualitätsaussage ergibt sich nur aufgrund der Herkunft einer Ware/ 
Dienstleistung aus einem bestimmten Kollektiv (Verband/Organisation).

Herkömmliche Markenkategorien



Gütesiegel markenrechtlich schützen



Gütesiegel markenrechtlich schützen

Was ist ein Gütesiegel?

� Produktkennzeichen, das eine Aussage über Eigenschaften/Qualität eines

Produktes trifft (Garantie).

� die Garantie ist auf Dauer angelegt und stellt im Gegensatz zum Testlabel   

nicht nur eine Momentaufnahme dar.

� Gütesiegel werden von den Verwendern nicht als Herkunftshinweis auf den 

zertifizierten Produkten angebracht.

� Gütesiegel sollen zertifizierte Produkte von solchen Produkten abgrenzen, die 

kein Gütesiegel tragen.

� Bestenfalls werden Gütesiegel durch eine unabhängige/neutrale Stelle 

vergeben, die die zertifizierten Produkte nicht selbst anbietet.



Gütesiegel markenrechtlich schützen

Was ist die richtige Markenkategorie?

- bislang Eintragung als Individual- oder Kollektivmarke

- die bei den herkömmlichen Markenkategorien im Vordergrund stehende

Herkunftsfunktion ist für Gütesiegel unpassend

- Kollektivmarke: fehlende Neutralität, da Waren und Dienstleistungen

von Mitgliedern des Kollektivs stammen

- die mit einem Gütesiegel verbundene Daueraufgabe erfordert Kontroll-

und Überwachungspflichten

Lösung:

Gewährleistungsmarke als passgenaue Markenkategorie



Gewährleistungsmarke als 
passgenaue Markenkategorie



Regelungen zur Gewährleistungsmarke im Unionsrecht (Art. 74a ff UMV) 
Inkrafttreten 1. Oktober 2017

Regelungen zur Gewährleistungsmarke im nationalen Recht (§§ 106a ff 
MarkenG) Inkrafttreten 14. Januar 2019

§ 106a MarkenG: Gewährleistungsmarken 
(1) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet für die Waren und 

Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, das Vorliegen einer oder 

mehrerer (…) Eigenschaften (…).

� Garantiefunktion steht im Vordergrund

Regelung der Gewährleistungsmarke



Inhalt der Gewährleistungsmarke

Wichtigste Merkmale

Transparenz
Satzung – Inhalt: Bedingungen für die Nutzung (§ 106d MarkenGE)
Veröffentlichung der Satzung im Register

Neutralität
Inhaber darf keine Tätigkeit ausüben, die Lieferung zertifizierter Produkte 
umfasst (§ 106b MarkenGE)

Prüf- und Überwachungspflicht
Prüfung der gewährleisteten Eigenschaften und Überwachung der Benutzung 
der Marke (§ 106g MarkenGE)

Sanktionen
Festlegung in Satzung, z.B. Entzug der Benutzung (§ 106d MarkenGE)



Der Kern: die Markensatzung

Anforderungen an den Inhalt der Satzung/1

� Name und Adresse des Inhabers,

� eine Erklärung des Inhabers, selbst keine Tätigkeit 
auszuüben, die die Lieferung von Waren oder 
Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung übernommen 
wird, umfasst,

� eine Abbildung der Gewährleistungsmarke,

� die Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung 
bestehen soll,

� Angaben darüber, welche Eigenschaften von der Gewährleistung 
umfasst werden,



Der Kern: die Markensatzung

Anforderungen an den Inhalt der Satzung/2

� die Bedingungen für die Benutzung der 
Gewährleistungsmarke,

� Angaben über den Kreis der zur Benutzung der 
Gewährleistungsmarke befugten Personen,

� die Art und Weise, in der der Inhaber der 
Gewährleistungsmarke die von der Gewährleistung 
umfassten Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der 
Marke zu überwachen hat,

� Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im 
Falle von Verletzungen der Gewährleistungsmarke, 
insbesondere Sanktionen.



Sanktionen gegenüber dem Markeninhaber

Verfall (§ 106g MarkenG)

- Allgemeine Verfallsgründe 

- Markeninhaber nimmt gewerbliche Tätigkeit auf, die die Lieferung
zertifizierter Waren oder Dienstleistungen umfasst

- Inhaber ergreift keine angemessenen Maßnahmen, um
satzungswidrige  Benutzung zu unterbinden

- Benutzung durch Inhaber hat zur Irreführung über den Charakter als
Gewährleistungsmarke geführt 

- Unwirksame Satzungsänderung

Der Antrag kann von jedermann gestellt werden (Popularverfahren)!



Unterschiede zwischen herkömmlichen (Individual-)Marken und 
Gewährleistungsmarken:

(Individual-)Marke Gewährleistungsmarke

Herkunftsfunktion Garantiefunktion



Die Gewährleistungsmarke 
als Instrument für unternehmerische
Sorgfaltspflichten



Instrument für unternehmerische Sorgfaltspflichten

Transparenz in Lieferketten

Rohstoffgewinnung Verarbeitung Verpacken

Gewährleistungsmarke

Verwerten Nutzen Transport/Lagerung/Auslieferung



Transparenz in Lieferketten

- Mit der Gewährleistungsmarke kann die Einhaltung bestimmter nachhaltiger 

Standards in Liefer- und Wertschöpfungsketten zertifiziert werden.

- Die Marke schafft mehr Transparenz und unterstützt Verbraucher bei einer 

nachhaltigen Konsumentscheidung.

- Mit Hilfe der Gewährleistungsmarke kann ein Unternehmen die Einhaltung 

nachhaltiger Standards am Markt und gegenüber dem Verbraucher 

kommunizieren und sich von anderen Unternehmen abgrenzen 

(Wettbewerbsvorteil).



Transparenz in Lieferketten

Beispiel: Grüner Knopf (Eintragung 31.07.2019)

- Staatliches Siegel für sozial und ökologisch nachhaltig produzierte 
Textilien

- Verbindet Anforderungen an das Unternehmen und das Produkt



Blick ins DPMA-Register/1

16.12.2019 20



Blick ins DPMA-Register/2

16.12.2019 21



Blick ins DPMA-Register/3

16.12.2019 22



Transparenz in Lieferketten

Ein Produkt kann den Grünen Knopf tragen, wenn 

nachgewiesen wird, dass

- 20 Unternehmenskriterien in Bezug auf unternehmerische

Sorgfaltspflichten für Menschenrechte und Umwelt

(Grundlage VN-Leitprinzipien) und

- 6 produktbezogene Kriterien erfüllt sind.
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